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der Umsetzung einzelstaatlicher lokaler Aktionspläne, die auf 
der vollen Mitwirkung der örtlichen Behörden und der Partner 
aus der Zivilgesellschaft beruhen; 

 4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Vorbereitungen zur 
Berichterstattung über die Umsetzung der Habitat-Agenda auf 
nationaler Ebene in die Wege zu leiten, im Einklang mit den 
von der Kommission für Wohn- und Siedlungswesen in ihrer 
Resolution 17/1 vom 14. Mai 1999 abgegebenen Empfehlun-
gen61, mit dem Ziel, einen umfassenden Beitrag zu dem Vorbe-
reitungsprozess der im Jahr 2001 abzuhaltenden Sondertagung 
der Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewer-
tung der Umsetzung der Habitat-Agenda zu leisten, so auch 
indem nach Bedarf die nationalen Koordinierungsmechanismen 
unter Einbeziehung der örtlichen Behörden und Partner aus der 
Zivilgesellschaft gemäß den auf der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) einge-
führten Modellen gestärkt und aktiviert werden; 

 5. bittet alle Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, 
Finanzmittel für den Vorbereitungsprozess der Sondertagung 
zur Verfügung zu stellen, insbesondere um die am wenigsten 
entwickelten Länder und ihre nationalen Partner aus der Zivil-
gesellschaft zu befähigen, sich angemessen auf den Vorberei-
tungsprozess und die Sondertagung selbst vorzubereiten und in 
vollem Umfang daran mitzuwirken. 

RESOLUTION 54/210 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.3) 

54/210. Die Frau und die Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/195 vom 18. Dezem-
ber 1997 und auf alle ihre anderen Resolutionen über die Ein-
bindung der Frau in die Entwicklung, sowie auf die einschlägi-
gen Resolutionen und einvernehmlichen Schlussfolgerungen, 
namentlich diejenigen über die Frau und die Wirtschaft62, die 
von der Kommission für die Rechtsstellung der Frau verab-
schiedet wurden, 

 in Bekräftigung der Aktionsplattform von Beijing63 und der 
Ergebnisse der jüngsten großen Konferenzen und Gipfeltreffen 
der Vereinten Nationen, 

 Kenntnis nehmend von dem Ministerkommuniqué des Ta-
gungsteils auf hoher Ebene des Wirtschafts- und Sozialrats zum 
Thema "Die Rolle von Beschäftigung und Arbeit bei der Besei-
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tigung der Armut: die Ermächtigung und Förderung der 
Frau"64, 

 erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Geschlechter 
von grundlegender Bedeutung für die Herbeiführung eines be-
ständigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Ent-
wicklung ist, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung und den jüngsten Konferenzen der 
Vereinten Nationen, und dass Investitionen in die Entwicklung 
von Frauen und Mädchen einen Multiplikatoreffekt haben, ins-
besondere im Hinblick auf Produktivität, Effizienz und ein be-
ständiges Wirtschaftswachstum, 

 in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags, den die Frauen 
zur Wirtschaftstätigkeit leisten, und der wichtigen Kraft, die sie 
zu Gunsten des Wandels und der Entwicklung in allen Berei-
chen der Wirtschaft, insbesondere in Schlüsselbereichen wie 
der Landwirtschaft, der Industrie und dem Dienstleistungssek-
tor, darstellen, 

 erneut erklärend, dass die Frauen durch ihre bezahlte und 
unbezahlte Arbeit im Hause, in der Gemeinschaft und am Ar-
beitsplatz einen maßgeblichen Beitrag zur Wirtschaft und zur 
Armutsbekämpfung leisten und dass die Ermächtigung der Frau 
ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut ist, 

 in der Erkenntnis, dass der rasche Fortschritt der Informa-
tionstechnologie und anderer neuer Technologien für Frauen, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, sowohl Chancen als 
auch Herausforderungen bietet,  

 sowie in der Erkenntnis, dass Bevölkerungs- und Entwick-
lungsfragen, Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Ernährung, 
Umwelt, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnraum, 
Kommunikation, Wissenschaft und Technik sowie Beschäfti-
gungsmöglichkeiten wichtige Elemente für eine wirksame Be-
seitigung der Armut und für die Förderung und Ermächtigung 
der Frau sind, 

 ferner in der Erkenntnis, wie wichtig in diesem Zusammen-
hang die Achtung aller Menschenrechte, einschließlich des 
Rechts auf Entwicklung, sowie ein nationales und internationa-
les Umfeld ist, das unter anderem Gerechtigkeit, Gleichbehand-
lung, Mitwirkung der Bevölkerung und politische Freiheit zu 
Gunsten der Förderung und Ermächtigung der Frau begünstigt, 

 besorgt darüber, dass die nach wie vor andauernde Diskri-
minierung der Frauen und die Tatsache, dass sie nicht über die 
gleichen Rechte und den gleichberechtigten Zugang zu Bil-
dung, Ausbildung und Kreditfazilitäten verfügen beziehungs-
weise dass ihnen diese versagt werden und dass sie keine Kon-
trolle über Grund und Boden, Kapital, Technologie und andere 
Bereiche der Produktion haben, sie daran hindern, voll und in 
gleichem Maße zur Entwicklung beizutragen und Nutzen dar-
aus zu ziehen, 
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 in der Erkenntnis, dass die schwierigen sozioökonomischen 
Bedingungen in vielen Entwicklungsländern, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, die Feminisierung der 
Armut beschleunigt haben, und dass die Ermächtigung der Frau 
ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut ist, 

 sich dessen bewusst, dass die Globalisierungs- und Liberali-
sierungsprozesse zwar in vielen Ländern Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Frauen geschaffen haben, dass sie jedoch Frauen, 
vor allem in den Entwicklungsländern und insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, für die durch die höhere 
wirtschaftliche Volatilität verursachten Probleme anfälliger 
gemacht haben, 

 in der Erkenntnis, dass manche Wirkungen der Marktlibera-
lisierung die sozioökonomische Randstellung der Frauen im 
landwirtschaftlichen Sektor verschärfen können, so auch durch 
den Wegfall von Beschäftigungsmöglichkeiten für Kleinland-
wirte, unter denen in der Regel mehr Frauen als Männer sind, 
und betonend, dass die weiblichen Kleinlandwirte besondere 
Unterstützung und Ermächtigung benötigen, um die Herausfor-
derungen und Chancen der Liberalisierung des Agrarmarktes 
bewältigen zu können, 

 sowie in der Erkenntnis, dass verstärkte Handelschancen für 
Entwicklungsländer, insbesondere auf Grund der Handelslibe-
ralisierung, die wirtschaftliche Lage der betreffenden Gesell-
schaften, namentlich der Frauen, verbessern werden, was in den 
ländlichen Gemeinwesen von besonderer Bedeutung ist, 

 ferner in der Erkenntnis, dass die Auswirkungen von Struk-
turanpassungsprogrammen auch weiterhin untersucht werden 
müssen, damit etwaige nachteilige Auswirkungen auf Frauen 
verringert werden, insbesondere was Kürzungen in den Berei-
chen Soziale Dienste, Bildung und Gesundheit und die Strei-
chung von Subventionen für Nahrungsmittel und Brennstoffe 
betrifft, 

 Gewicht legend auf die Förderung von Kapitalvermittlungs-
programmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Frauen 
in ländlichen Gebieten Zugang zu Krediten und landwirtschaft-
lichen Produktionsmitteln erhalten und mit denen es den Frau-
en insbesondere erleichtert werden soll, Sicherheiten für Kre-
ditaufnahmen zu leisten, 

 in der Erwägung, dass der informelle Sektor in den Ent-
wicklungsländern eine wichtige Quelle unternehmerischer Tä-
tigkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Frauen dar-
stellt und dass die Erhebung von Daten über den wichtigen Bei-
trag dieses Sektors verbessert werden muss, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Frauen 
im wirtschaftlichen Entscheidungsprozess unterrepräsentiert 
sind, und betonend, wie wichtig es ist, dass bei jeder Formulie-
rung, Durchführung und Evaluierung grundsatzpolitischer 
Maßnahmen geschlechtsspezifische Aspekte durchgängig be-
rücksichtigt werden, 

 in der Erkenntnis, dass die Zunahme des Frauenanteils an 
der entgeltlichen Beschäftigung zur Ermächtigung der Frau und 

zur Gleichstellung der Geschlechter beiträgt, indem der Status, 
die Unabhängigkeit, die Selbstachtung und die Entscheidungs-
befugnisse von Frauen gestärkt werden, dass dies allein jedoch 
wohl nicht ausreicht, weil in der Regel die Belastung der Frau-
en durch Hausarbeit und ihre vorrangige Verantwortung für die 
Kinderbetreuung dazu führen kann, dass die meisten Frauen ei-
nen sie stark belastenden doppelten Arbeitstag haben, 

 unter Betonung der Notwendigkeit einer familienfreundli-
chen Arbeitsumgebung, namentlich angemessene und flexible 
Arbeitszeiten und eine erschwingliche Kinderbetreuung, sowie 
des Grundsatzes der geteilten Verantwortung zwischen Frauen 
und Männern, der die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel 
hat, 

 im Hinblick auf die wichtige Aufgabe, die den Organisatio-
nen und Organen des Systems der Vereinten Nationen zufällt, 
insbesondere den Fonds und Programmen und namentlich dem 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau und 
dem Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur 
Förderung der Frau, wenn es darum geht, den Frauen ein Vor-
ankommen im Rahmen der Entwicklung zu erleichtern, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Weltüberblick 1999 über die Rolle der Frau in der 
Entwicklung: Globalisierung, Geschlecht und Arbeit65; 

 2. fordert die beschleunigte und wirksame Umsetzung 
der Aktionsplattform von Beijing63 und der maßgeblichen Be-
stimmungen in den Ergebnissen aller weiteren großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, und bringt in 
dieser Hinsicht die Hoffnung zum Ausdruck, dass die für den 
5. bis 9. Juni 2000 angesetzte Sondertagung der Generalver-
sammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und 
Frieden für das 21. Jahrhundert" greifbare und bedeutsame 
Schritte auf dem Weg zu einer wirksameren Teilhabe der Frau 
an der Entwicklung unternehmen kann; 

 3. betont, dass zur wirksamen Einbindung der Frau in die 
Entwicklung ein günstiges und förderliches nationales und in-
ternationales Umfeld in allen Lebensbereichen erforderlich ist; 

 4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Methoden 
zu entwickeln und zu fördern, die dafür sorgen, dass ge-
schlechtsspezifische Gesichtspunkte bei allen Aspekten der Po-
litikgestaltung, so auch der Gestaltung der Wirtschaftspolitik, 
konsequent berücksichtigt werden; 

 5. betont, wie wichtig es ist, einzelstaatliche Strategien 
zur Förderung nachhaltiger und produktiver unternehmerischer 
Tätigkeiten auszuarbeiten, mit dem Ziel, Einkommen für be-
nachteiligte und in Armut lebende Frauen zu schaffen; 

 6. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer erhalten 
und dass sie über den vollen und gleichberechtigten Zugang zu 
Bildung, Ausbildung, Beschäftigung, Technologie sowie wirt-
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schaftlichen und finanziellen Ressourcen einschließlich Kredi-
ten, insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten und im in-
formellen Sektor, verfügen, und gegebenenfalls den Frauen das 
Überwechseln vom informellen in den formellen Sektor zu er-
leichtern; 

 7. erkennt an, welche Rolle der Mikrofinanzierung ein-
schließlich Kleinstkrediten bei der Beseitigung der Armut, der 
Ermächtigung der Frauen und der Schaffung von Arbeitsplät-
zen zukommt, stellt fest, wie wichtig in dieser Hinsicht gesunde 
Finanzsysteme auf einzelstaatlicher Ebene sind und befürwortet 
die Stärkung der bestehenden und neuer Institutionen für 
Kleinstkredite und ihrer Kapazitäten, so auch durch Unterstüt-
zung von Seiten der internationalen Finanzinstitutionen; 

 8. ersucht die Regierungen, dafür zu sorgen, dass die 
Prioritäten von Frauen in öffentliche Investitionsprogramme für 
wirtschaftliche Infrastruktur, Technologie, Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung, Stromversorgung und Energieeinspa-
rung, Verkehrswesen und Straßenbau mit einbezogen werden 
und dass die Frauen sich voll an den entsprechenden Entschei-
dungen beteiligen, sowie eine verstärkte Beteiligung der Nutz-
nießerinnen an der Planungs- und Umsetzungsphase von Pro-
jekten zu fördern, um ihren Zugang zu Arbeitsplätzen und Auf-
trägen sicherzustellen; 

 9. betont die Notwendigkeit von Hilfe, um Frauen in 
Entwicklungsländern, insbesondere Frauen-Basisgruppen, 
durch uneingeschränkten Zugang zu neuen Technologien, ein-
schließlich Informationstechnologien und deren Nutzung, zu 
selbstbestimmtem Handeln zu befähigen; 

 10. betont außerdem die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, 
dass Frauen und Mädchen vollen und gleichberechtigten Zu-
gang zu Bildung, beruflicher Ausbildung und Umschulungs-
programmen auf allen Ebenen haben, damit ihre Beschäfti-
gungsmöglichkeiten verbessert werden; 

 11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu 
entwerfen und zu überarbeiten, die gewährleisten, dass Frauen 
in Bezug auf Eigentum an Grund und Boden und anderen Ver-
mögenswerten, auch soweit sie diese im Wege des Erbrechts 
erworben haben, die vollen und gleichen Rechte wie Männer 
haben, und Verwaltungsreformen und andere notwendige Maß-
nahmen durchzuführen, um Frauen in Bezug auf Kredite, Kapi-
tal, geeignete Technologien, Zugang zu Märkten und Informa-
tionen die gleichen Rechte wie Männern zu verschaffen;  

 12. ersucht die Regierungen, die volle Mitwirkung von 
Frauen an Entscheidungsprozessen und an der Formulierung 
und Durchführung grundsatzpolitischer Maßnahmen auf allen 
Ebenen zu gewährleisten, sodass ihre Prioritäten, Fertigkeiten 
und Potenziale in der einzelstaatlichen Politik in angemessener 
Weise Berücksichtigung finden; 

 13. fordert die Regierungen auf, unter anderem durch ent-
sprechende Gesetze familien- und frauenfreundliche Arbeits-
umgebungen zu fördern sowie dafür einzutreten, dass arbeiten-
den Müttern das Stillen erleichtert wird; 

 14. betont, dass Regierungen und Arbeitgeber nach Be-
darf Politiken zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit 
der Arbeit umsetzen und soziale Schutzmaßnahmen für die 
mehrheitlich weiblichen Arbeitnehmer einleiten müssen, die 
Gelegenheitsarbeit, Teilzeitarbeit, Arbeit im informellen Sektor 
und Heimarbeit leisten; 

 15. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Anstren-
gungen zur Abmilderung der Auswirkungen übermäßiger 
Schwankungen und wirtschaftlicher Zerrüttung zu unterneh-
men, unter denen Frauen unverhältnismäßig stark zu leiden ha-
ben, und die Handelsmöglichkeiten für Entwicklungsländer 
auszuweiten, um die wirtschaftlichen Gegebenheiten für Frauen 
zu verbessern; 

 16. fordert die internationale Gemeinschaft, das System 
der Vereinten Nationen und die sonstigen in Betracht kommen-
den Organisationen nachdrücklich auf, den Entwicklungslän-
dern mit Vorrang bei den Anstrengungen behilflich zu sein, die 
sie unternehmen, um die volle und wirksame Teilhabe von 
Frauen an Entscheidungen über Entwicklungsstrategien und de-
ren Durchführung und an der Einbeziehung geschlechtsspezifi-
scher Belange in die einzelstaatlichen Programme zu gewähr-
leisten, so auch durch die Bereitstellung angemessener Res-
sourcen für operative Entwicklungsaktivitäten zur Unterstüt-
zung der Anstrengungen, die die Regierungen unternehmen, um 
unter anderem den verstärkten Zugang von Frauen zu Gesund-
heitsfürsorge, Kapital, Bildung, Ausbildung und Technologie 
sowie ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Ent-
scheidungsfindung sicherzustellen; 

 17. appelliert an die entwickelten Länder, sich verstärkt 
darum zu bemühen, den vereinbarten Zielwert von 0,7 Prozent 
ihres Bruttosozialprodukts für die gesamte öffentliche Entwick-
lungshilfe baldmöglichst zu erreichen und, soweit vereinbart, 
innerhalb dieses Zielwerts 0,15 bis 0,20 Prozent des Brutto-
sozialprodukts für die am wenigsten entwickelten Länder be-
reitzustellen, um so die Entwicklungsländer bei der Durchfüh-
rung von Strategien zur Beseitigung der Armut und zur Förde-
rung der Entwicklung und der Gleichstellung der Geschlechter 
zu unterstützen; 

 18. fordert die multilateralen Geber, die internationalen 
Finanzinstitutionen und die regionalen Entwicklungsbanken 
nachdrücklich auf, Politiken zur Unterstützung einzelstaatli-
cher Anstrengungen zu überprüfen und durchzuführen, die si-
cherstellen sollen, dass Frauen, insbesondere in ländlichen und 
abgelegenen Gebieten, einen größeren Anteil an den Ressour-
cen erhalten; 

 19. fordert das System der Vereinten Nationen auf, ge-
schlechtsspezifische Aspekte in alle seine Programme und Poli-
tiken einzubeziehen, so auch in die integrierten Folgemaßnah-
men zu den Konferenzen der Vereinten Nationen, im Einklang 
mit den vom Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeits-
tagung 1997 verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolge-
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rungen 1997/2 über die durchgängige Berücksichtigung ge-
schlechtsspezifischer Aspekte66; 

 20. ersucht den Generalsekretär, den Weltüberblick über 
die Rolle der Frau in der Entwicklung zur Behandlung durch 
die Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung 
zu aktualisieren; wie in der Vergangenheit soll sich dieser      
Überblick auf ausgewählte neue Entwicklungsfragen konzen-
trieren, die sich auf die Rolle der Frau in der Wirtschaft auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene auswirken; 

 21. beschließt, den Unterpunkt "Die Frau und die Ent-
wicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/211 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/587/Add.4) 

54/211. Erschließung der Humanressourcen zu Gunsten 
der Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/191 vom 21. De-
zember 1990, 46/143 vom 17. Dezember 1991, 48/205 vom 
21. Dezember 1993, 50/105 vom 20. Dezember 1995 und 
52/196 vom 18. Dezember 1997 sowie der einschlägigen Ab-
schnitte der Agenda für Entwicklung67, 

 in Anbetracht dessen, dass das Wohlergehen der Menschen 
das umfassende Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Regierungen die 
Hauptverantwortung für die Ausarbeitung und Durchführung 
geeigneter Politiken für die Erschließung der Humanressourcen 
tragen und dass die internationale Gemeinschaft auch weiterhin 
Unterstützung gewähren muss, um die Anstrengungen der Ent-
wicklungsländer zu ergänzen, 

 sowie nachdrücklich darauf hinweisend, dass ein einzel-
staatliches und internationales wirtschaftliches Umfeld notwen-
dig ist, das im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung und den Ergebnissen der jüngsten Konfe-
renzen der Vereinten Nationen die Erschließung der Human-
ressourcen in Entwicklungsländern, ein beständiges Wirt-
schaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung fördert, 

 in der Erwägung, dass es notwendig ist, die Erschließung 
der Humanressourcen in umfassende Strategien einzubinden, 
die den Faktor Geschlecht durchgängig berücksichtigen, wobei 
den Bedürfnissen aller Menschen, insbesondere der Frauen und 
Mädchen, Rechnung zu tragen ist, 

 
66  Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung, 
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 in Anbetracht der wichtigen Rolle, die der Süd-Süd-Zusam-
menarbeit bei der Unterstützung der einzelstaatlichen Bemü-
hungen um die Erschließung der Humanressourcen zukommt, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über das zunehmende 
Entwicklungsgefälle zwischen den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungsländern, namentlich im Bereich des Wissens 
und der Informations- und Kommunikationstechnik, sowie über 
die steigenden Einkommensdisparitäten in und zwischen den 
Ländern und ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Erschlie-
ßung der Humanressourcen, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, 

 betonend, dass den Entwicklungsländern dabei geholfen 
werden soll, einen Wissensstand auf dem Gebiet der Informa-
tionstechnik zu erreichen, der sie in die Lage versetzt, die 
durch die Globalisierung gebotenen Chancen zu nutzen und das 
Risiko der Marginalisierung im Globalisierungsprozess zu 
vermeiden, 

 sowie betonend, dass die Organe und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen die Hilfe, die sie den Entwick-
lungsländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten 
Ländern, bei der Förderung der Erschließung ihrer Humanres-
sourcen, insbesondere der schwächsten Gesellschaftsgruppen, 
gewähren, weiterhin koordinieren und aufeinander abstimmen 
müssen, und dass die Vereinten Nationen der Erschließung der 
Humanressourcen in den Entwicklungsländern auch künftig 
Vorrang einräumen müssen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs68; 

 2. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Human-
ressourcen zu erschließen, um unter anderem wirksamer am 
Weltwirtschaftssystem teilhaben und Nutzen aus der Globali-
sierung ziehen zu können; 

 3. fordert nachdrücklich höhere Investitionen in alle Be-
reiche der menschlichen Entwicklung, beispielsweise in Bil-
dung, Ausbildung, Gesundheit und Ernährung, die alle Men-
schen erfassen und dem Wohlergehen aller dienen; 

 4. fordert außerdem nachdrücklich umfassende Ansätze 
zur Erschließung der Humanressourcen, die unter anderem das 
Wirtschaftswachstum, die Bereitstellung grundlegender sozia-
ler Dienste, die Armutsbekämpfung, die Sicherung eines dau-
erhaften Lebensunterhalts, die Ermächtigung der Frauen, die 
Mitwirkung der Jugend, die Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der schwächeren Gesellschaftsgruppen, politische Freiheit, Par-
tizipation, die Achtung der Menschenrechte, Gerechtigkeit und 
Billigkeit einschließen, alles unabdingbare Faktoren, wenn es 
darum geht, die Menschen besser zu befähigen, die Herausfor-
derung der Entwicklung zu bewältigen; 

 5. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die 
Frauen an der Ausarbeitung und Umsetzung einzelstaatlicher 
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